
Vorwort
Die Rechtsprobleme, die der Arbeitskampf aufwirft, sind zahlreich und von hoher Komplexität.
Dies mag auch damit zusammenhängen, dass er noch immer als Fremdkörper in der bestehenden
Rechtsordnung empfunden wird. Unter diesen Umständen kann eine Gesamtdarstellung nie abso-
lute Lückenlosigkeit erreichen, sondern nur den Versuch unternehmen, das vorhandene Wissen an
der einen oder anderen Stelle weiter zu entwickeln.
Arbeitskampfrecht ist Richterrecht. Ein großer Teil der wissenschaftlichen Arbeit verlagert sich so
auf die Ausdeutung von Urteilsgründen bis hin zu kunstvollen Interpretationen von Nebensätzen.
Die Autoren des vorliegenden Bandes wollen dabei nicht stehen bleiben, sondern insbesondere im
historischen Teil die Ursachen des Status quo aufzeigen. An vielen Stellen werden zudem rechtsdog-
matische und rechtspolitische Perspektiven deutlich gemacht, die über den Status quo hinausgehen.
Zwischen der 2. Auflage 1987 und der 3. Auflage 2011 lagen 24 Jahre. Dies hing in erster Linie
damit zusammen, dass Arbeitskämpfe sehr selten waren und die Rechtsprechung so kaum Anlass
hatte, ihre Aussagen zu modifizieren. Diese Situation hat sich in der Zwischenzeit gründlich geän-
dert:
n Das BAG hat den Anschluss an die verfassungsrechtliche Diskussion gefunden. Die Tatsache,

dass nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Betätigung der Koalitionen
generell und nicht mehr nur in einem „Kernbereich“ geschützt ist, hat erhebliche Konsequenzen
im Arbeitskampfrecht, was nicht zuletzt an der Flashmob-Entscheidung deutlich wurde.

n Die Aussperrung hat ihre praktische Bedeutung weithin verloren. Die Auseinandersetzungen
verlagern sich daher auf andere Druckmittel des Arbeitgebers, insbesondere auf die Einstellung
von Streikbrechern.

n Durch eine veränderte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
haben völkerrechtliche Streikgarantien eine sehr viel höhere Bedeutung erlangt – auch im inner-
staatlichen Bereich. Ihr Inhalt und ihre Tragweite sind eingehend dargestellt, weil hier eines der
wichtigsten Felder künftiger Auseinandersetzungen liegen wird.

n Die EU-Grundrechtecharta enthält in Art. 28 ein Recht auf „kollektive Maßnahmen“. Dieses
bedarf der Ausdeutung. Auch stellt sich das Problem, auf welche Konflikte eine solche unions-
rechtliche Garantie anwendbar ist.

n „Verdeckte“ Kampfformen und der Appell an die Öffentlichkeit sind in der Praxis wichtiger
geworden; auch hier wurde ein neuer Schwerpunkt gelegt.

Aus dem Autorenkreis sind Martin Bertzbach und Henner Wolter ausgeschieden. Für ihre Mitar-
beit an den Vorauflagen sei ihnen herzlich gedankt. Neu hinzu gekommen sind Florian Rödl, Jens
Schubert und Thomas Kloppenburg. Trotz intensiver Diskussionen unter den Autoren und mit dem
Herausgeber trägt jeder für seinen Teil die alleinige Verantwortung.
Das Buch gibt Rechtsprechung und Literatur auf dem Stand von April 2017 wieder; das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zur Tarifeinheit vom 11. Juli 2017 wurde noch berücksichtigt. Kritik
und Anregungen sind jederzeit unter daeubler@uni-bremen.de willkommen.
 

Bremen, im Juli 2017 Wolfgang Däubler
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